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Dokumente zur Versicherungspolice M17_4775
Nur gültig in Verbindung mit den auf der Reise- / Buchungsbestätigung ausgewiesenen Prämien und Leistungsbeschreibungen.  
Die abgeschlossene Versicherung ist auf der Reise- / Buchungsbestätigung dokumentiert!

Die Leistungen im Überblick                                 
ELVIA Versicherungspaket „Deutschland“ und „Europa“
•  Reiserücktritt-Versicherung
 – nur sofern vereinbart – 
 inklusive Lehrerausfall-Versicherung

•  Gesundheits-Assistance
•  Reise-Assistance
  Für Sicherheit, Mobilität, Geld und Behörden, Haus und Familie

•  Reiseabbruch-Versicherung
•  Reise-Krankenversicherung
•  Kranken-Rücktransport
•  Reiseunfall-Versicherung
  Versicherungssummen je Person: bis zu € 20.000,- bei Invalidität, € 10.000,- bei Tod

•  Reisehaftpflicht-Versicherung
  Versicherungssumme: € 500.000,- je Person bei Personen- und Sachschäden

Reiseart: gültig für alle Reisearten – außer Schiffsreisen
Geltungsbereich: deutschland- bzw. europaweit (inkl. Mittelmeer-Anrainerstaaten 
und Kanarische Inseln)
Versicherter Reisepreis: siehe Reise- / Buchungsbestätigung; maximal sind  
€ 1.500,- je Person möglich
Versicherte Reisedauer: siehe Reise- / Buchungsbestätigung. Die Versicherungen 
gelten für die Dauer einer Reise (vom Antritt der Reise bis zur Rückkehr), maximal 
sind 45 Tage möglich. Im Rahmen der Reiserücktritt- und Reiseabbruch-Versiche-
rung besteht Versicherungsschutz unabhängig von der Dauer der Reise.

ELVIA Reiserücktritt-Basisschutz
•  Reiserücktritt-Versicherung
 – nur sofern vereinbart – 
 inklusive Lehrerausfall-Versicherung

•  Gesundheits-Assistance
•  Reise-Assistance
  Für Sicherheit, Mobilität, Geld und Behörden, Haus und Familie

Reiseart: gültig für alle Reisearten – außer Schiffsreisen
Geltungsbereich: europaweit (inkl. Mittelmeer-Anrainerstaaten und Kanarische Inseln)
Versicherter Reisepreis: siehe Reise- / Buchungsbestätigung; maximal sind  
€ 1.500,- je Person möglich
Versicherte Reisedauer: siehe Reise- / Buchungsbestätigung. Die Versicherungen 
gelten für die Dauer einer Reise (vom Antritt der Reise bis zur Rückkehr), maximal 
sind 45 Tage möglich. Im Rahmen der Reiserücktritt- und Reiseabbruch-Versiche-
rung besteht Versicherungsschutz unabhängig von der Dauer der Reise.

Wir sind für Sie da
Fragen zu den Versicherungsleistungen
Unser Service-Team informiert Sie rund um das Thema Reiseschutz 
(Mo - Fr 08.30 - 19.00 Uhr und Sa 09.00 - 14.00 Uhr):

Telefon: +49.89.6 24 24-460
Telefax: +49.89.6 24 24-244
E-Mail:  service@allianz-assistance.de
www.allianz-assistance.de

Schadenmeldung nach der Reise
Schnell, bequem und rund um die Uhr melden Sie uns Ihren Schaden unter

www.allianz-assistance.de/schadenmeldung
(alternativ auch per Post an unsere Schadenabteilung).

Hilfe im Notfall und Stornoberatung
Bei Notfällen während der Reise ist die Assistance für Sie da. Unser 24-Stunden- 
Notfall-Service bietet Ihnen rund um die Uhr schnelle und fachkundige Hilfe weltweit!

Wichtig für Hilfe im Notfall während der Reise
•  Halten Sie die genaue Anschrift und Telefonnummer Ihres derzeitigen Aufenthalts-

orts bereit.
•  Notieren Sie sich die Namen Ihrer Ansprechpartner wie z. B. Arzt, Krankenhaus, Polizei.
•  Schildern Sie möglichst genau den Sachverhalt und halten Sie alle notwendigen 

Angaben bereit (Reisebeginn / -ende, Veranstalter, Policennummer).

Die ELVIA Stornoberatung ist in jeder Reiserücktritt-Versicherung inklusive. 
Erfahrene Reisemediziner beraten Sie, ob Ihre Reise im Krankheitsfall sofort storniert 
werden muss oder abgewartet werden kann, ob Sie doch reisen können. Das Risiko 
von eventuell höheren Stornokosten übernehmen wir. 

Telefon: +49.89.6 24 24-245
E-Mail: notfall@allianz-assistance.de

Achtung: Diese Police ist für die gesamte Buchung gültig.
Die Vergabe an jeden Teilnehmer ist nicht erforderlich!
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Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise   
Einzel-Prämie: gültig für jeweils eine Person

Abschlusshinweise: Jeder Reiseschutz mit inkludierter Reiserücktritt-Versicherung 
sollte bei Buchung der Reise abgeschlossen werden, ein späterer Abschluss ist bis 
30 Tage vor Reiseantritt möglich. Bei Buchungen ab 29 Tagen vor Reiseantritt ist der 
Reiseschutz sofort, spätestens innerhalb der nächsten drei Werktage, abzuschließen. 
Die Versicherung gilt jeweils nur für die gemäß Reisebestätigung gebuchte Reise. 
Der Versicherungsschutz für die Reiserücktritt-Versicherung beginnt bei Abschluss, 
in den übrigen Versicherungssparten beginnt er mit dem Antritt der versicherten 
Reise und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Been-
digung der versicherten Reise. Der Versicherungsschutz verlängert sich über das 
planmäßige Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die gesamte 
geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, 
welche die versicherte Person nicht zu vertreten hat.

Versicherungsschutz besteht nur für die namentlich in der Versicherungspolice / 
Reise- / Buchungsbestätigung aufgeführte(n) versicherte(n) Person(en).  
Die Höhe der Prämie richtet sich in der Regel nach dem ausgewählten Versiche-
rungsschutz, der Laufzeit des Vertrages und dem Preis der versicherten Reise. 
Prämien für höhere Reisepreise auf Anfrage.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die einmalige oder erste 
Prämie nicht bezahlt ist, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Allianz Global Assistance ist eine Marke der AWP P&C S.A. Die vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen werden von AWP P&C S.A. nach Maßgabe der 
nachstehenden Versicherungsbedingungen geboten. Mündliche Vereinbarungen 
sind unwirksam. Die Versicherungssteuer ist in den Prämien enthalten. Gebühren 
werden nicht erhoben. Maßgebend für den Versicherungsumfang sind die in der 
Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung dokumentierten Prämien und 
Leistungsbeschreibungen.

                        
 

Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter

AWP P&C S.A. Hauptbevollmächtigter: Olaf Nink
Niederlassung für Deutschland Registergericht: München HRB 4605
Bahnhofstraße 16 USt.-IdNr.: DE 129274528
D - 85609 Aschheim (bei München) VersSt.-Nr.: 802/V90802001910

AWP P&C S.A.
Aktiengesellschaft französischen Rechts
Sitz der Gesellschaft: Saint-Ouen (Frankreich)
Handelsregister: R.C.S. Bobigny 519 490 080
Vorstand: Rémi Grenier (Vorsitzender), Dan Assouline, Fabio de Ferrari,  
Ulf Lange, Claudius Leibfritz, Lidia Luka-Lognoné, Mike Nelson, Sylvie Ouziel 
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Allgemeine Hinweise für den Schadenfall 
Was ist in jedem Schadenfall zu tun?
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und 
nachzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete 
Nachweise zum Schadeneintritt (z. B. Schadenbestätigung, Attest) 
und zum Umfang des Schadens (z. B. Rechnungen, Belege).
Ihre Schadenmeldung kann schnell und bequem auch online unter 
www.allianz-assistance.de/schadenmeldung erfolgen.

Was müssen Sie tun, wenn fraglich ist, ob Sie Ihre Reise antreten 
können? 
Ist die Teilnahme an einer Reise durch ein versichertes Ereignis 
(siehe §§ 2 AVB RR / 1 AVB RR AX) unzumutbar bzw. unmöglich, so 
müssen Sie die Reise unverzüglich stornieren und AWP unterrichten. 
ACHTUNG: Tritt eine erhoffte Heilung oder Besserung nach Eintritt 
einer schweren Krankheit oder Unfallverletzung nicht ein und wird 
deshalb später storniert, so ersetzt AWP grundsätzlich nicht die hö-
heren Stornokosten, die dadurch entstehen. Wenden Sie sich daher 
unverzüglich nach Eintritt der Erkrankung oder Unfallverletzung an 
die Stornoberatung der Assistance. Wenn Sie der Empfehlung der 
Assistance bei der Entscheidung, ob und wann die Reise zu stornie- 
ren ist, Folge leisten, kommt eine Kürzung der Versicherungs- 
leistung nach § 7 AVB AB nicht in Betracht.

AWP ersetzt Ihnen im Versicherungsfall die vertraglich geschulde- 
ten Stornokosten abzüglich des bedingungsgemäßen Selbstbehalts.
Dazu benötigt AWP:
•  Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der 

Reiseteilnehmer und des Reisepreises;
•  Versicherungsnachweis;
•  Stornokostenrechnung nebst Zahlungsnachweis (bei Stornie-

rung einer Ferienwohnung oder eines anderen Objektes eine 
Bestätigung des Vermieters über eine evtl. Weitervermietung);

•  Schadennachweis, z. B. bei Erkrankung, Unfallverletzung, Impf-
unverträglichkeit oder Schwangerschaft ein ärztliches Attest 
(mit Geburtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und 
Befund) – einen Vordruck für ein ärztliches Attest können Sie 
bei AWP anfordern – sowie ggf. eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung; bei Tod eine Sterbeurkunde; bei Verlust des Arbeits-
platzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers mit Angabe 
der Kündigungsgründe usw.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihre Reise nicht planmäßig 
beenden können?
Ist die planmäßige Beendigung der Reise aufgrund eines versicher-
ten Ereignisses (siehe §§ 2 AVB RA / 1 AVB RA AX) nicht zumutbar, 
dann reichen Sie zur Erstattung von Kosten gemäß §§ 1 AVB RA 
bitte folgende Unterlagen ein:
•  Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der 

Reiseteilnehmer und des Reisepreises;
•  Versicherungsnachweis;
•  Belege über zusätzliche Rückreisekosten und Abrechnung des 

Reiseveranstalters über die nicht genutzten Leistungen;
•  Schadennachweis, z. B. ärztliches Attest vom Arzt am Urlaubsort 

(mit Geburtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und 
Befund) oder polizeiliche Bestätigung eines Unglücksfalls und 
dergleichen.

Wie verhalten Sie sich bei Krankheit, Verletzung oder anderen 
Notfällen während der Reise? 
Wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten, 
insbesondere vor Klinikaufenthalten, bitte unverzüglich an die 
Assistance, damit die adäquate Behandlung bzw. der Rücktransport 
sichergestellt werden kann. Für die Erstattung Ihrer auf der Reise 
verauslagten Kosten reichen Sie bitte Originalrechnungen und / 
oder -rezepte ein.
Wichtig: Aus den Rechnungen müssen der Name der behandelten 
Person, die Bezeichnung der Erkrankung, die Behandlungsdaten 
und die einzelnen ärztlichen Leistungen mit den entsprechenden 
Kosten hervorgehen. Rezepte müssen Angaben über die verord-
neten Medikamente, die Preise und den Stempel der Apotheke 
enthalten.

Woran sollten Sie bei Ansprüchen aus der Reiseunfall-Versicherung 
oder Reisehaftpflicht-Versicherung denken?
Notieren Sie sich bitte Namen und Anschriften von Zeugen, die 
das Schadenereignis beobachtet haben. Lassen Sie sich eine Kopie 
des Polizeiprotokolls aushändigen, falls die Polizei zu Ermittlungen 
eingeschaltet wurde. Informieren Sie AWP und reichen Sie diese 
Unterlagen und Informationen mit Ihrer Schadenmeldung ein.

Beschwerdehinweis:
Unser Ziel ist es, erstklassige Leistungen zu bieten. Ebenso ist es uns 
wichtig, auf Ihre Anliegen einzugehen. Sollten Sie einmal mit un-
seren Produkten oder unserem Service nicht zufrieden sein, teilen 
Sie uns dies bitte direkt mit.

Sie können uns Ihre Beschwerden zu Vertrags- oder Schadenfragen 
auf jedem Kommunikationsweg zukommen lassen. Telefonisch 
erreichen Sie uns unter +49.89.6 24 24-460, schriftlich per E-Mail 
an service@allianz-assistance.de bzw. per Post an AWP P&C S.A., 
Beschwerdemanagement, Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim 
(bei München). Nähere Informationen zu unserem Beschwerdepro-
zess finden Sie unter www.allianz-reiseversicherung.de/beschwerde. 
An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
nehmen wir nicht teil.

Für Beschwerden aus allen Versicherungssparten können Sie sich an 
die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, D - 53117 Bonn, 
wenden (www.bafin.de).

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit 
internationales Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag können vom Versicherungsnehmer oder 
der versicherten Person bei dem Gericht des Geschäftssitzes 
oder der Niederlassung des Versicherers erhoben werden. Ist 
der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person eine 
natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht erhoben 
werden, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Widerrufsrecht für Verträge mit einer Laufzeit von einem 
Monat oder mehr:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider- 
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver- 
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung 
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträ-
gen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312i Abs. 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) beginnt die Frist jedoch nicht 
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
AWP P&C S.A., Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim (bei 
München), Telefax + 49.89.6 24 24-244, E-Mail: service@allianz-
assistance.de

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-
halten. Dabei handelt es sich um den anteilig nach Tagen berech-
neten Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ihre AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland
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Im Folgenden kurz AWP genannt

Allgemeine Bestimmungen
für ELVIA Reiseschutz
AVB AB 17

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle 
ELVIA Reiseschutz-Produkte. Die daran anschließend abgedruckten 
Regelungen gelten für die jeweilige Versicherung. Versicherungs-
schutz besteht, wenn Sie die betreffende Versicherung vertraglich 
vereinbart haben.

§ 1 Wer ist versichert?
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen 
oder der im Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, 
sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde.

§ 2 Für welche Reise gilt die Versicherung?
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versicherte Reise im ver-
einbarten Geltungsbereich. 

§ 3 Wann ist die Prämie zu zahlen?
1.  Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice zu zahlen. 
2.  Wenn der Versicherungsfall eintritt, bevor die Prämie gezahlt 

wurde, gilt: AWP muss die Versicherungsleistung nur dann er-
bringen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 4 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
1.  In der Reiserücktritt-Versicherung gilt:
  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Abschluss des Ver-

sicherungsvertrags für die gebuchte Reise und endet mit dem 
Reiseantritt. 

  Der Abschluss des Versicherungsvertrages ist nach Buchung 
der Reise bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Wird die Reise 29 
Tage oder weniger vor Reiseantritt gebucht, muss der Versiche-
rungsvertrag innerhalb von drei Werktagen nach Reisebuchung 
abgeschlossen werden.

2.  In den übrigen Versicherungssparten gilt:
a)  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der ver-

sicherten Reise.
b)  Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten Zeit-

punkt, spätestens jedoch mit der tatsächlichen Beendigung 
der versicherten Reise.

c)  Der Versicherungsschutz verlängert sich über das plan- 
mäßige Reiseende hinaus, wenn 
•  die Versicherung für die gesamte geplante Reise abge-

schlossen wurde und 
•  sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, 

welche Sie nicht zu vertreten haben.

§ 5 In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?
1.  Nicht versichert sind

a)  Schäden durch Streik, Kernenergie, Maßnahmen der Staats-
gewalt (z. B. Beschlagnahme, Einreiseverweigerung) sowie 
Schäden in Gebieten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise 
eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundes- 
republik Deutschland bestand. Wenn Sie sich bei Bekannt-
gabe einer Reisewarnung bereits vor Ort befinden, endet der 
Versicherungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe der Reise-
warnung. Nur wenn sich die Beendigung der Reise aus Grün-
den verzögert, welche Sie nicht zu vertreten haben, besteht 
über diesen Zeitraum hinaus Versicherungsschutz.

b)  Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Er-
eignisse. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der 
Schaden in den ersten 14 Tagen nach Beginn der Ereignisse 
eintritt. Ereignet sich der Versicherungsfall nach diesem Zeit-
raum, besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn sich die 
Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche Sie 
nicht zu vertreten haben. Versicherungsschutz besteht je-
doch in keinem Fall, wenn Sie sich in einem Staat aufhalten, 
auf dessen Gebiet bei Einreise bereits Krieg oder Bürgerkrieg 
herrschte oder der Ausbruch vorhersehbar war. Schäden 
durch die aktive Teilnahme an Krieg, Bürgerkrieg oder an 
kriegsähnlichen Ereignissen sind ebenfalls nicht versichert.

c)  Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
d)  Expeditionen, sofern nicht anders vereinbart;
e)  mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden durch die 

Nutzung von ABC-Waffen oder ABC-Materialien.
2.  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Wirtschafts-, Handels- 

oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland, die auf die Vertrags- 
parteien direkt anwendbar sind, dem Versicherungsschutz 
entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 
Staaten von Amerika erlassen werden, soweit diesen nicht euro-
päische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. Die 
übrigen Vertragsbestimmungen bleiben unberührt.

§ 6  Was müssen Sie im Schadenfall unbedingt unternehmen 
(Obliegenheiten)?

Sie sind verpflichtet,
1.  den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu 

vermeiden;

2.  uns den Schaden unverzüglich anzuzeigen;
3.  das Schadenereignis und den Schadenumfang zu beschreiben, 

uns wahrheitsgemäß jede Auskunft zu geben, die zur Klärung 
des Sachverhaltes nötig ist, und es uns zu ermöglichen, Ursache 
und Höhe des geltend gemachten Anspruchs in zumutbarer 
Weise zu prüfen. Zum Nachweis haben Sie Original-Rechnun-
gen und -Belege einzureichen und gegebenenfalls die Ärzte – 
einschließlich der Ärzte der Assistance – von der Schweigepflicht 
zu entbinden, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung 
der Leistungspflicht oder des Leistungsumfangs erforderlich ist. 
Wenn wir die Höhe und den Umfang der Leistungspflicht nicht 
feststellen können, weil Sie die Entbindung von der Schweige-
pflicht nicht erteilen und uns auch nicht auf andere Weise eine 
Leistungsprüfung ermöglichen, müssen wir keine Versicherungs- 
leistungen erbringen.

§ 7  Wann verlieren Sie den Anspruch auf Versicherungs- 
leistung durch Obliegenheitsverletzung und Verjährung?

1.  Verletzen Sie eine Obliegenheit vorsätzlich, können wir die Ver-
sicherungsleistung verweigern. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
sind wir berechtigt, die Leistung in einem Umfang zu kürzen, 
welcher der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.

2.  Wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht von AWP ursächlich war, bleiben wir 
zur Leistung verpflichtet. Dies gilt jedoch nicht, wenn Sie arglistig 
gehandelt haben.

3.  Ihr Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem 
der Anspruch entstanden ist und Sie von den Umständen, die 
den Anspruch begründen, Kenntnis hatten oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätten Kenntnis haben müssen.

§ 8 Wann zahlt AWP die Entschädigung?
Sobald wir die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach fest-
gestellt haben, zahlen wir die Entschädigung innerhalb von zwei 
Wochen aus. Die Erstattung erfolgt ausnahmslos per Überweisung 
auf das Konto eines Kreditinstituts.

§ 9  Was gilt, wenn Sie Ersatzansprüche gegen Dritte haben?
1.  Bis zur Höhe der Zahlung, die Sie von uns erhalten haben, gehen 

Ihre Ersatzansprüche gegen Dritte auf uns über, soweit Ihnen 
daraus kein Nachteil entsteht. Dies entspricht der gesetzlichen 
Regelung.

2.  Sie sind verpflichtet, in diesem Rahmen den Rechtsübergang auf 
unseren Wunsch schriftlich zu bestätigen. 

3.  Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen 
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht von 
AWP vor. AWP tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage von 
Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird. 

§ 10 Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen?
1.  Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und 

des Versicherers müssen in Textform gemacht werden (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail).

2.  Versicherungsvermittler sind nicht bevollmächtigt, Anzeigen 
oder Willenserklärungen zu einem Schadenfall anzunehmen.

§ 11  Welches Gericht in Deutschland ist zuständig, wenn 
Sie Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag geltend 
machen wollen? Welches Recht findet Anwendung?

1.  Sie können wählen, ob der Gerichtsstand München sein soll oder 
der Ort in Deutschland, an welchem Sie zur Zeit der Klageerhe-
bung Ihren ständigen Wohnsitz oder Ihren ständigen Aufenthalt 
haben.

2.  Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht ent-
gegensteht.

Reiserücktritt-Versicherung
AVB RR M 17_V2
§ 1  Was ist versichert, wenn Sie die Reise nicht oder erst ver-

spätet antreten?
1.  Bei Nichtantritt der Reise sind die Stornokosten versichert, die 

Sie für das gebuchte und versicherte Reisearrangement vertrag-
lich schulden.

2.  Zusätzlich ist das Vermittlungsentgelt versichert, das Sie bei der 
Buchung vertraglich mit dem Reisevermittler vereinbart haben 
und das Ihnen in Rechnung gestellt wurde. Voraussetzung 
hierfür ist, dass dieser Betrag bei der Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme berücksichtigt wurde. Übersteigt das Ver-
mittlungsentgelt den allgemein üblichen und angemessenen 
Umfang, können wir die Leistung auf einen angemessenen Be-
trag herabsetzen. 

3.  Versichert sind auch die Gebühren zur Erteilung eines Visums 
bis zu einem Betrag von € 100,- je versicherter Person, wenn die 
Visumgebühren auf der Buchungsbestätigung gesondert auf-
geführt sind und nachgewiesen wird, dass die visaausgebende 
Stelle das Visum erteilt hat.

4.  Wenn Sie in eine Saison mit höherem Reisepreis umbuchen, weil 
Sie die gebuchte und versicherte Reise nachweislich aus einem 
der in § 2 genannten Gründe nicht antreten können, sind wahl-
weise anstelle der in Nr. 1 genannten Stornokosten die Mehr-
kosten versichert, die dabei entstehen (Reisepreisgarantie bei 
notwendiger Umbuchung). Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe 
der Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise,  
 

d. h. unmittelbar nach Auftreten des versicherten Ereignisses, 
angefallen wären.

5.  Wenn zwei bei AWP versicherte Personen ein Doppelzimmer 
gebucht haben und eine Person aus versichertem Grund die 
Reise stornieren muss, erstatten wir die anteiligen Kosten für das 
Doppelzimmer bzw. den Einzelzimmerzuschlag der anderen bei 
AWP versicherten Person bis zur Höhe der Stornokosten, die an-
gefallen wären, wenn beide Personen die Reise storniert hätten.

6.  Wenn es notwendig ist, eine Risikoperson infolge einer unerwar-
teten schweren Erkrankung oder einer schweren Unfallverlet-
zung außer Haus unterzubringen oder pflegen zu lassen, damit 
Sie die Reise antreten können, erstatten wir wahlweise anstelle 
der Stornokosten die externen Betreuungs- oder Pflegekosten. 
Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der Stornokosten, die ange-
fallen wären, wenn die Reise bei Eintritt des versicherten Ereig-
nisses unverzüglich storniert worden wäre.

7.  Bei verspätetem Reiseantritt aus einem der unter § 2 ge-
nannten Gründe erstatten wir die nachweislich entstandenen 
Mehrkosten der Anreise nach Art und Qualität der ursprünglich 
gebuchten und versicherten Anreise. Können aufgrund der Ver-
spätung Reiseleistungen vor Ort nicht genutzt werden, erstatten 
wir zusätzlich den anteiligen Reisepreis. Es werden maximal die 
Kosten erstattet, die als Stornokosten angefallen wären, wenn 
Sie die Reise unverzüglich storniert hätten.

8.  Bei einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um 
mehr als zwei Stunden und dem dadurch verursachten Versäu-
men des Anschlussverkehrsmittels erstatten wir die nachweis-
lich entstandenen Mehrkosten der Anreise nach Art und Qualität 
der ursprünglich gebuchten Anreise. Es werden maximal die 
Kosten erstattet, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise 
als Stornokosten angefallen wären, höchstens jedoch € 1.500,- 
je versicherter Person und Versicherungsfall. Erstattet werden 
auch die nachgewiesenen Kosten für notwendige und ange-
messene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu 
€ 150,- je versicherter Person und Versicherungsfall. Voraus-
setzung für die Erstattungen ist, dass das versäumte Anschluss-
verkehrsmittel mitversichert worden ist.

9.  Bei Versäumen des Anschlussverkehrsmittels aufgrund eines 
Verkehrsunfalls oder einer Panne des Fahrzeugs, mit welchem 
Sie das Anschlussverkehrsmittel erreichen wollten, werden eben-
falls die unter Nr. 8 genannten Kosten übernommen. Voraus- 
setzung für die Erstattungen ist, dass das versäumte Anschluss-
verkehrsmittel mitversichert worden ist.

§ 2  Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir 
die Versicherungsleistungen erbringen?

1.  Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durch-
führung der Reise nicht zumutbar ist, weil Sie selbst oder eine 
Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes 
von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen werden:
a)  gesundheitliche Gründe

•  Tod;
•  schwere Unfallverletzung;
•  unerwartete schwere Erkrankung. Unerwartet ist eine 

Erkrankung, wenn sie erstmals nach Abschluss der Ver-
sicherung und nach Reisebuchung auftritt. Die unerwar-
tete Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung ist 
versichert, wenn in den letzten sechs Monaten vor Versi-
cherungsabschluss für diese Erkrankung keine Behand-
lung durchgeführt wurde. Nicht als Behandlung zählen 
regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen 
um den Gesundheitszustand festzustellen. Das bedeu-
tet: Diese Untersuchungen werden nicht aufgrund eines 
konkreten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der 
Behandlung der Erkrankung. 

   Die Erkrankung ist schwer, wenn die vor der Stornierung 
ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung so 
stark ist, dass die Reise nicht planmäßig durchgeführt wer-
den kann. Eine psychische Erkrankung ist schwer, wenn sie 
durch ein Attest eines Facharztes für Psychiatrie nachge-
wiesen wird oder aufgrund dessen eine stationäre Behand-
lung erforderlich ist. Wird von Ihrem gesetzlichen oder pri-
vaten Krankenversicherer eine ambulante Psychotherapie 
genehmigt, gilt die psychische Erkrankung ebenfalls als 
schwer.

•  Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 
Gelenken;

•  unerwarteter Ausfall eines implantierten Herzschrittmachers;
•  unerwarteter Termin zur Spende oder zum Empfang von 

Organen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes;

•  Impfunverträglichkeit;
•  Schwangerschaft, sofern der Reiseantritt infolge dessen nicht 

möglich oder nicht zumutbar ist;
b)  berufliche / schulische Gründe

•  Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten 
betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch 
den Arbeitgeber;

•  unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnisses (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
mit mindestens 15 Wochenstunden) oder unerwarteter 
Wechsel des Arbeitgebers unter Begründung eines neuen 
Arbeitsverhältnisses;

•  Nichtversetzung eines Schülers sowie der endgültige 
Austritt aus dem Klassenverband vor Beginn der versicher-
ten Reise, z. B. wegen Schulwechsels, sofern die Reise vor 
Kenntnis hiervon gebucht wurde und die Durchführung 
der Reise nicht zumutbar oder unmöglich ist; 
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•  Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung während 
der Schul-, Berufsschul- oder Hochschul-Ausbildung, 
sofern die Reise vor dem ursprünglichen Prüfungstermin 
gebucht war und der Termin der Wiederholungsprüfung 
unerwartet in die Zeit der versicherten Reise fällt oder 
innerhalb von 14 Tagen nach planmäßigem Reiseende 
stattfinden soll.

c)  sonstige Gründe
•  unerwartete Adoption eines minderjährigen Kindes;
•  Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Sturm, 

Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder 
vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle 
Schaden erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur 
Aufklärung erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, 
wenn die Schadenhöhe € 2.500,- übersteigt;

•  Diebstahl von Reisedokumenten, die für die Ausreise er-
forderlich sind, sofern diese in der bis zur Abreise verblei-
benden Zeit nachweislich nicht wiederbeschafft werden 
können;

•  unerwartete gerichtliche Ladung, sofern das zuständige 
Gericht keine Verschiebung der Ladung aufgrund der Reise- 
buchung akzeptiert.

2.  Risikopersonen sind
a)  die versicherte Person und ihr Ehegatte, Lebenspartner oder 

Lebensgefährte sowie die jeweiligen Angehörigen. Dies sind: 
•  Kinder, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; 
•  Eltern, Schwieger-, Adoptiv- und Stiefeltern;
•  Geschwister;
•  Großeltern und Enkel;
•  Onkel und Tanten, Nichten und Neffen, verschwägerte 

Personen der versicherten Person;
b)  diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflege-

bedürftige Angehörige betreuen;
c)  diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine 

Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn mehr als fünf Personen oder bei Familientarifen 
mehr als zwei Familien gemeinsam eine Reise gebucht haben; 
in diesen Fällen sind nur die in a) und b) genannten Personen 
Risikopersonen.

d)  Sofern dies bei Abschluss des Reisevertrages für alle Teilneh-
mer der Gruppe vereinbart und dafür die Prämie entrichtet 
wurde, ist der Ausfall ganzer Klassenfahrten versichert.  
Voraussetzung ist, dass mindestens eine Aufsichtsperson we-
gen eines der in § 2 Nr. 1 genannten Ereignisse an der Klas-
senfahrt nicht teilnehmen kann, in Folge dessen nicht mehr 
zwei Aufsichtspersonen zur Verfügung stehen und dadurch 
die Durchführung der Klassenfahrt objektiv nicht möglich ist.

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten?

Kein Versicherungsschutz besteht
1.  für Risiken, die in § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB) 

genannt werden;
2.  für Entgelte (z. B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren), die der 

Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt;
3.  für Gebühren oder den Verlust von Nutzungsrechten bei Time-

Sharing-Vermittlung;
4.  für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung bzw. des Ver-

sicherungsabschlusses zu rechnen war; 
5.  sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische 

Reaktion auf einen Terrorakt, ein Flugunglück, eine Naturkata-
strophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, 
Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist.

6.  bei Schub einer psychischen Erkrankung, psychischen Reak-
tionen auf familiäre Konfliktsituationen sowie bei Suchtkrank-
heiten.

7.  für bestehende Erkrankungen, die letztmalig innerhalb der 
letzten sechs Monate vor Versicherungsabschluss bzw., falls die 
Reisebuchung später stattgefunden hat, nach Reisebuchung 
behandelt wurden. Dies gilt auch dann, wenn die Erkrankung 
bei üblichem Verlauf zum Reisezeitpunkt hätte ausgeheilt sein 
sollen.

§ 4  Wann müssen Sie die Reise stornieren (Obliegenheit) und 
welche Hilfestellung bieten wir bei dieser Frage? Welche 
sonstigen Obliegenheiten haben Sie zu beachten?

Sie sind verpflichtet,
1.  die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktritts-

grundes zu stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu 
halten. Bei unerwarteten schweren Erkrankungen und schweren 
Unfallverletzungen unterstützt der medizinische Dienst der 
Assistance Sie bei der Entscheidung, ob und ggf. wann die Reise 
storniert werden soll. Wenn Sie sich unverzüglich nach Eintritt 
des versicherten Rücktrittsgrundes an die Assistance wenden 
und deren Empfehlung Folge leisten, liegt keine Obliegenheits-
verletzung vor und die Versicherungsleistung wird nicht nach 
§ 7 AVB AB gekürzt.

2.  den Versicherungsnachweis, die Buchungsunterlagen, die 
Stornokosten-Rechnung und den Nachweis, dass diese bezahlt 
wurde, bei uns einzureichen. Bei der Stornierung eines Ob-
jekts benötigen wir zusätzlich eine Bestätigung des Vermieters 
darüber, dass dieses nicht weitervermietet werden konnte;

3.  eine schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkran-
kung, Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein 
ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungs-
daten nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass die Ereignisse nur 
nachgewiesen werden können, wenn die Untersuchung des 
Arztes unmittelbar vor der Stornierung erfolgt ist.

4.  bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben des 
Arbeitgebers einzureichen. Wird ein Arbeitsverhältnis bzw. Aus-
bildungsverhältnis aufgenommen, benötigen wir den Vertrag 
und bei einem Arbeitsplatzwechsel zusätzlich den alten Arbeits-
vertrag.

5.  alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter 
Originalunterlagen nachzuweisen (§ 6 AVB AB).

Gesundheits-Assistance
AVB GAS 17

§ 1  Welche Dienste bietet AWP im Rahmen der Assistance?
1.  AWP bietet der versicherten Person während der Dauer des Ver-

sicherungsschutzes in nachstehend genannten Notfällen Hilfe 
und Beistand. Die entstehenden Kosten werden nur im jeweils 
bezeichneten Rahmen übernommen. Die Prüfung, ob Versiche-
rungsschutz besteht, bleibt AWP vorbehalten; Dienstleistungen 
und Kostenübernahme-Erklärungen der Assistance sowie die 
Beauftragung von Leistungsträgern beinhalten grundsätzlich 
kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht von AWP aus dem Versiche- 
rungsvertrag gegenüber der versicherten Person.

2.  AWP hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten 
von AWP die nachstehend genannten Dienstleistungen im 
24-Stunden-Service zu erbringen.

3.  Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienst-
leistungen in Notfällen unverzüglich Kontakt zur Assistance auf-
zunehmen.

4.  Soweit AWP Kosten für die versicherte Person verauslagt, ohne 
dass eine Versicherung für die Kosten bei AWP besteht, ist die 
versicherte Person verpflichtet diese Kosten innerhalb eines 
Monats nach Rechnungsstellung an AWP zurückzuzahlen.

§ 2  Welche Hilfeleistung bietet die Assistance bei Krankheit, 
Unfall und im Todesfall während der Reise?

1.  Ambulante Behandlung im Ausland
  Die Assistance informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten 

ärztlicher Versorgung und benennt, soweit möglich, einen 
Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. Die Assistance stellt 
jedoch nicht den Kontakt zum Arzt her.

2.  Stationäre Behandlung im Ausland
  Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem 

Krankenhaus erbringt die Assistance folgende Leistungen:
a)  Betreuung
   Die Assistance stellt bei Bedarf über ihren Vertragsarzt Kon-

takt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und zu 
den behandelnden Krankenhausärzten her; sie sorgt für die 
Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten 
Ärzten. Auf Wunsch informiert die Assistance Angehörige der 
versicherten Person.

b)  Krankenbesuche
   Bei stationärer Behandlung der versicherten Person orga-

nisiert die Assistance auf Wunsch die Reise für eine der ver-
sicherten Person nahestehende Person zum Ort des Kranken-
hausaufenthalts und zurück zum Wohnort.

c)  Kostenübernahme-Erklärung
   Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt AWP dem Kran-

kenhaus eine Kostenübernahme-Erklärung bis zu € 15.000,-. 
Diese Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungs-
pflicht. AWP übernimmt im Namen der versicherten Person 
die Abrechnung mit dem zuständigen Kostenträger. Besteht 
kein Versicherungsschutz aus der Reise-Krankenversiche-
rung, ist eine Kostenübernahme-Erklärung nur gegen ent-
sprechende Sicherheiten (z. B. Bankbürgschaft) möglich.

3.  Kranken-Rücktransport
  Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert die 

Assistance nach vorheriger Abstimmung des Vertragsarztes der 
Assistance mit den behandelnden Ärzten vor Ort den Rücktrans-
port mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich 
Ambulanz-Flugzeugen) in das dem Wohnort der versicherten 
Person nächstgelegene geeignete Krankenhaus.

4.  Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwe-
rer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung 
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert 
die Assistance deren Betreuung vor Ort und / oder die Rückreise 
zum Wohnort.

5.  Todesfall
  Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die 

Assistance auf Wunsch der Angehörigen die Überführung des 
verstorbenen Versicherten bzw. wahlweise die Bestattung vor Ort.

6.  Als Ausland gelten nicht die Länder, in denen die versicherte 
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich re-
gelmäßig länger als drei Monate im Jahr aufhält.

§ 3  Welche Hilfe leistet die Assistance bei der Beschaffung von 
notwendigen Arzneimitteln während der Reise?

Die Assistance übernimmt in Abstimmung mit dem Hausarzt der 
versicherten Person die Beschaffung ärztlich verordneter Arzneimit-
tel und den Versand an die versicherte Person, soweit dies möglich 
ist. Die Kosten der Präparate und des Versandes hat die versicherte 
Person innerhalb eines Monats nach Reiseende an die Assistance zu 
erstatten.

§ 4  Welche Informationen können bei der Assistance  
abgefragt werden?

1.  Allgemeine medizinische Reisezielberatung
  Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über

• die allgemeine medizinische Versorgung im Reiseland;
• besondere Infektionsrisiken im Reiseland;
• die notwendigen Impfungen für das Reiseland;
• geeignete Reiseziele bei bestimmten Krankheitsbildern.

2.  Allgemeine Erläuterung medizinischer Begriffe (sog. Medizi-
nischer Dolmetscherservice)

  Auf Anfrage der versicherten Person erläutert die Assistance  
Diagnosen und andere medizinische Begriffe.

3.  Auskunft zu Arzneimitteln und Ersatzmedikamenten im Ausland
  Benötigt die versicherte Person ein Medikament, welches vor 

Ort nicht verfügbar ist, recherchiert AWP unter Einschaltung 
des Medizinischen Dienstes nach einem Ersatzmedikament 
vor Ort unter Berücksichtigung der Inhalts- und Wirkstoffe, 
Stoffgruppen sowie der gebräuchlichen Markennamen im ent-
sprechenden Reiseland.

Reise-Assistance
AVB RAS 17

§ 1  Welche Dienste bietet AWP im Rahmen der Assistance?
1.  AWP bietet der versicherten Person während der Dauer des Ver-

sicherungsschutzes in nachstehend genannten Notfällen Hilfe 
und Beistand. Die entstehenden Kosten werden nur im jeweils 
bezeichneten Rahmen übernommen. Die Prüfung, ob Versiche-
rungsschutz besteht, bleibt AWP vorbehalten; Dienstleistungen 
und Kostenübernahme-Erklärungen der Assistance sowie die 
Beauftragung von Leistungsträgern beinhalten grundsätzlich 
kein Anerkenntnis der Eintrittspflicht von AWP aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegenüber der versicherten Person.

2.  AWP hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten 
von AWP die nachstehend genannten Dienstleistungen im 
24-Stunden-Service zu erbringen.

3.  Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienst-
leistungen in Notfällen unverzüglich Kontakt zur Assistance 
aufzunehmen.

4.  Soweit AWP Kosten für die versicherte Person verauslagt, ohne 
dass eine Versicherung für die Kosten bei AWP besteht, ist die 
versicherte Person verpflichtet, diese Kosten innerhalb eines 
Monats nach Rechnungsstellung an AWP zurückzuzahlen.

Sicherheits-Assistance

§ 2  In welcher Weise unterstützt die Assistance Sicherheits-
anfragen der versicherten Person? 

Die Assistance informiert auf Anfrage der versicherten Person über 
die Sicherheitslage am jeweiligen Reiseziel (Informationen über die 
Gefahr von Unruhen, Terroranschlägen, Naturkatastrophen sowie 
die allgemeine Kriminalitätsgefahr).

§ 3  In welcher Weise unterstützt die Assistance während 
der Reise die Nachrichtenübermittlung zwischen der 
versicherten Person und Personen am Heimatort?

 Kann die versicherte Person bei Änderungen im Reiseablauf oder 
bei einer aktuellen Notlage die nächsten Angehörigen oder den 
Arbeitgeber nicht erreichen, so bemüht sich die Assistance um die 
Übermittlung der Information.

§ 4  Welche Informationen können bei der Assistance abge-
fragt werden?

Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über
•  das nächstgelegene Konsulat (Anschrift und telefonische Er-

reichbarkeit);
•  Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 

Amtes der Bundesrepublik Deutschland.

Mobilitäts-Assistance

§ 5  Welche Leistungen erbringt die Assistance bei Reise- 
abbruch und verspäteter Rückreise?

1.  Die Assistance organisiert die Rückreise, wenn die versicherte 
Person die Reise nicht planmäßig beenden kann, weil sie selbst, 
ihr Lebenspartner oder bei Buchungen von bis zu fünf Personen 
oder bei Buchungen von bis zu zwei Familien eine mitreisende 
Person oder ein Angehöriger des genannten Personenkreises 
oder diejenige Person, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige betreut, von einem der nach- 
stehenden Ereignisse betroffen ist:
•  Tod;
•  schwere Unfallverletzung;
•  unerwartete schwere Erkrankung.

2.  Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwerer 
Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung der 
versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert die 
Assistance deren Rückreise zum Wohnort und / oder deren Be-
treuung vor Ort.

§ 6  Welche Dienste bietet die Assistance bei Störungen im 
Reiseablauf betreffend Verkehrsmittel?

Versäumt die versicherte Person ein gebuchtes Verkehrsmittel oder 
ergeben sich Störungen bei den gebuchten Verkehrsmitteln, so ist 
die Assistance bei Umbuchungen behilflich. Umbuchungskosten 
und erhöhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Auf Wunsch 
der versicherten Person informiert die Assistance Dritte über die 
Änderungen des vorgesehenen Reiseverlaufs.

§ 7  Welche Leistungen erbringt die Assistance im Falle einer 
Autopanne?

Die Assistance organisiert auf Anfrage im Falle einer Autopanne 
während der Dauer des Versicherungsschutzes einen Pannenhilfs- / 
Abschleppdienst. Die Kosten für die Leistungen des Pannenhilfs- / 
Abschleppdienstes trägt die versicherte Person.
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Geld- und Behörden-Assistance 

§ 8  Welche Leistungen erbringt die Assistance bei Verlust von 
Reisezahlungsmitteln und Reisedokumenten?

1.  Kommt die versicherte Person während der Reise in eine finan-
zielle Notlage, weil ihre Reisezahlungsmittel abhandengekom-
men sind, stellt die Assistance den Kontakt zur Hausbank her. Die 
Assistance unterstützt die Hausbank bei der Übermittlung des 
zur Verfügung gestellten Betrags an die versicherte Person. Ist 
eine Kontaktaufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden 
nicht möglich, stellt AWP der versicherten Person zur Überbrü-
ckung ein Darlehen bis zu höchstens € 1.500,- zur Verfügung. 
Dieser Betrag ist innerhalb eines Monats nach Ende der Reise an 
AWP zurückzuzahlen.

2.  Kommen Kreditkarten oder EC- / Maestro-Karten abhanden, hilft 
die Assistance bei der Sperrung der Karten. Die Assistance haftet 
jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung 
und für etwaig entstehende Vermögensschäden.

3.  Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Assistance der ver-
sicherten Person bei der Ersatzbeschaffung.

§ 9  Welche Dienste bietet die Assistance bei Strafverfolgungs-
maßnahmen während der Reise?

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die 
Assistance bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmet-
schers behilflich. AWP streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscher-
kosten bis zu € 3.000,- und, falls notwendig, Strafkaution bis zu 
€ 13.000,- vor. Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge 
unverzüglich nach Rückreise, spätestens jedoch innerhalb von drei 
Monaten an AWP zurückzuzahlen.

Haus- und Familien-Assistance

§ 10  Welche weiteren Hilfestellungen bietet die Assistance 
während der Dauer des Versicherungsschutzes? 

1.  Kinderbetreuung
  Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Kinderbetreu-

ung spezialisierte Organisationen die Betreuung der in häus-
licher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden 
Kinder unter 16 Jahren innerhalb Deutschlands. Die Auswahl der 
Betreuungsperson erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit der 
versicherten Person. Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit im 
Haus / in der Wohnung der versicherten Person. Die Kosten für 
die Kinderbetreuung trägt die versicherte Person.

2.  Pflege / Betreuung
  Die Assistance organisiert auf Wunsch über auf Pflege- und Be-

treuung spezialisierte Dienstleister die Pflege bzw. Betreuung 
von kranken oder älteren Familienangehörigen der versicherten 
Person innerhalb Deutschlands. Die Auswahl der geeigneten 
Betreuung bzw. Pflege erfolgt, sofern möglich, in Absprache mit 
der versicherten Person. Die Kosten für die Pflege bzw. Betreu-
ung trägt die versicherte Person.

3.  Vermittlung von medizinischen Fachkräften
  Die Assistance vermittelt auf Wunsch der versicherten Person 

einen Krankengymnasten, eine psychologische Betreuung und 
andere medizinische Fachkräfte. Die Kosten für die Leistungen 
der Fachkräfte trägt die versicherte Person.

4.  Rund ums Haus
a)  Schadenbeseitigung im Haus oder in der Wohnung
   Die Assistance organisiert auf Wunsch bei einem Einbruch 

bzw. Hochwasser im Haus oder in der Wohnung der ver- 
sicherten Person innerhalb Deutschlands nach Freigabe 
durch die Behörden einen Servicepartner für die Beseitigung 
des jeweiligen Schadens. Die Kosten für die Leistungen des 
Servicepartners  trägt die versicherte Person.

b)  Einkaufsservice
   Die Assistance organisiert auf Wunsch der versicherten Person 

einen Einkaufsservice innerhalb Deutschlands. Die Kosten für 
die Leistungen des Einkaufsservice trägt die versicherte Person.

5.  Prüfung von Lebenslauf / Anschreiben für Bewerbungen
  Die Assistance prüft auf Wunsch den Lebenslauf bzw. das 

Anschreiben für eine Bewerbung der versicherten Person in 
Deutschland. Hierdurch entstehen der versicherten Person keine 
Kosten.

Reiseabbruch-Versicherung
AVB RA M 17_V2

§ 1  Was ist Gegenstand der Versicherung?
1.  Organisation der Rückreise
  Die Assistance organisiert auf Wunsch die Rückreise, wenn die 

versicherte Person die Reise aus einem versicherten Grund nicht 
planmäßig beenden kann.

2.  Kostenerstattung
  AWP erstattet 

a)  bei nicht planmäßiger Beendigung oder Unterbrechung 
der Reise aus versichertem Grund die nachweislich entstan-
denen zusätzlichen Rückreisekosten nach Art und Qualität der  
gebuchten und versicherten Reise, sofern An- und Abreise 
mitgebucht und versichert sind;

b)  den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten 
versicherten Reiseleistungen vor Ort;

c)  die zusätzlichen Kosten der Unterkunft der versicherten 
Person nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten 
Leistung, wenn die versicherte Person oder eine mitreisende 
Risikoperson aufgrund einer schweren Unfallverletzung oder 
unerwarteten schweren Erkrankung die Reise nicht plan- 
mäßig beenden kann

•  bis € 1.500,-, sofern eine mitreisende Risikoperson sich in 
stationärer Behandlung befindet oder

•  bis € 750,-, sofern lediglich eine ambulante Behandlung 
der versicherten Person oder einer mitreisenden Risiko-
person erfolgt, 

soweit die Unterkunft mitgebucht und mitversichert wurde. 
Die Kosten für den stationären Aufenthalt werden nicht er-
stattet (verlängerter Aufenthalt);

d)  die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Rückreise 
nach Art und Qualität der ursprünglich gebuchten Rückreise 
bis zu € 1.500,- je Versicherungsfall, wenn die versicherte Per-
son infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
um mindestens zwei Stunden (Ankunftszeit) ein Anschluss-
verkehrsmittel versäumt und deshalb die Rückreise verspätet 
fortsetzen muss. Erstattet werden auch die nachgewiesenen 
Kosten für notwendige und angemessene Aufwendungen 
(Verpflegung und Unterkunft) bis zu € 150,- je Schadenfall, 
wenn die Rückreise der versicherten Person sich wegen einer 
Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindes-
tens zwei Stunden verzögert. Voraussetzung für die Erstat-
tungen ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert 
worden ist (Verspätungsschutz während der Rückreise).

e)  Kann die versicherte Person aufgrund von Naturkatastro-
phen / Elementarereignissen am Urlaubsort (z. B. Lawinen, 
Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbeben) die Reise nicht 
planmäßig beenden, erstattet AWP die Mehrkosten der 
versicherten Person bei einer zwingend notwendigen Aufent-
haltsverlängerung am Urlaubsort für Unterkunft und Verpfle-
gung sowie der außerplanmäßigen Rückreise, sofern diese 
mitgebucht und versichert wurde. Bei der Erstattung der 
Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität 
abgestellt. Die Leistung ist auf insgesamt € 4.000,- je Scha-
denfall begrenzt.

f)  Kann die versicherte Person einer gebuchten Rundreise aus 
versichertem Grund vorübergehend nicht folgen, so erstattet 
AWP die Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Reise-
gruppe, höchstens jedoch den anteiligen Reisepreis der noch 
nicht genutzten weiteren Reiseleistungen.

§ 2  Unter welchen Voraussetzungen erbringt AWP die  
Leistungen?

1.  Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durch-
führung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person 
selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Versiche-
rungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betrof-
fen wird:
• Tod;
• schwere Unfallverletzung;
•  unerwartete schwere Erkrankung. Unerwartet ist eine Erkran-

kung, wenn sie erstmals nach Antritt der Reise auftritt. 
   Die unerwartete Verschlechterung einer bestehenden Er-

krankung ist versichert, wenn in den letzten sechs Monaten 
vor Antritt der Reise für diese Erkrankung keine Behandlung 
durchgeführt wurde. Nicht als Behandlung zählen regel-
mäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen um 
den Gesundheitszustand festzustellen. Das bedeutet: Diese 
Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten 
Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der 
Erkrankung.

   Die Erkrankung ist schwer, wenn die vor Reiseabbruch ärzt-
lich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung so stark ist, 
dass die Reise nicht planmäßig beendet werden kann. Eine 
psychische Erkrankung ist schwer, wenn sie durch ein Attest 
eines Facharztes für Psychiatrie vor Abbruch nachgewiesen 
wird oder aufgrund dessen eine stationäre Behandlung er-
forderlich ist.

•  Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 
Gelenken;

•  unerwarteter Ausfall eines implantierten Herzschrittmachers;
•  unerwarteter Termin zur Spende oder zum Empfang von 

Organen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes;

•  Schwangerschaft, sofern die planmäßige Beendigung der 
Reise oder die Fortsetzung der Reise infolge dessen nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist;

•  Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Sturm, Blitz-
schlag, Hochwasser, Erdbeben, Wasserrohrbruch oder vor-
sätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Schaden 
erheblich ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklärung 
erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, wenn die 
Schadenhöhe € 2.500,- übersteigt;

•  Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten be-
triebsbedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den 
Arbeitgeber;

•  unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnisses (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 
mindestens 15 Wochenstunden) oder unerwarteter Wechsel 
des Arbeitgebers unter Begründung eines neuen Arbeitsver-
hältnisses.

2. Risikopersonen sind
a)  die versicherte Person und ihr Ehegatte, Lebenspartner oder 

Lebensgefährte sowie die jeweiligen Angehörigen. Dies sind:
•  Kinder, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; 
•  Eltern, Schwieger-, Adoptiv- und Stiefeltern; 
•  Geschwister; 
•  Großeltern und Enkel; 
•  Onkel und Tanten, Nichten und Neffen, verschwägerte 

Personen;
b)  diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflege-

bedürftige Angehörige betreuen;

c)  diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine 
Reise gebucht haben, und deren Angehörige. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn mehr als fünf Personen oder bei Familientarifen 
mehr als zwei Familien gemeinsam eine Reise gebucht haben; 
in diesen Fällen sind nur die in a) und b) genannten Personen 
Risikopersonen.

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten?

Kein Versicherungsschutz besteht
1.  für Risiken, die in § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB) 

genannt werden;
2.  für Entgelte, z. B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren, die der 

Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt;
3.  für Gebühren oder den Verlust von Nutzungsrechten bei Time-

Sharing-Vermittlung;
4.  für Ereignisse, mit denen zur Zeit des Versicherungsabschlusses 

bzw. des Reiseantritts zu rechnen war; 
5.  sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische 

Reaktion auf einen Terrorakt, ein Flugunglück, eine Naturkatas-
trophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, 
Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist;

6.  bei Schub einer psychischen Erkrankung, psychischen Reak-
tionen auf familiäre Konfliktsituationen sowie bei Suchtkrank-
heiten.

7.  für bestehende Erkrankungen, die letztmalig innerhalb der 
letzten sechs Monate vor Reiseantritt behandelt wurden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Erkrankung bei üblichem Verlauf zum 
Reisezeitpunkt hätte ausgeheilt sein sollen.

§ 4  Was muss die versicherte Person im Schadenfall beachten 
(Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  unverzüglich Kontakt zur Assistance aufzunehmen, wenn die 

Reise nicht planmäßig beendet oder unterbrochen wird;
2.  den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen sowie 

Rechnungen bei AWP einzureichen; 
3.  zusätzliche Rück- oder Nachreisekosten sowie nicht genutzte 

Reiseleistungen durch Originalbelege nachzuweisen;
4.  die schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, 

Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärzt-
liches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten 
nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass die Ereignisse nur nach-
gewiesen werden können, wenn die Untersuchung des Arztes 
unmittelbar vor Reiseabbruch erfolgt ist.

5.  alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter 
Originalunterlagen nachzuweisen (§ 6 AVB AB).

§ 5  Welche Leistung erbringt AWP bei nicht versicherten 
Ereignissen?

Bei einer außerplanmäßigen Rückreise wegen eines Notfalles, der 
nicht zu den versicherten Ereignissen der AVB RA M zählt, hilft die 
Assistance bei der Umbuchung der Rückreise. Umbuchungskosten 
und zusätzliche Rückreisekosten trägt die versicherte Person.

Reise-Krankenversicherung
AVB RK 17

§ 1  Was ist versichert?
1.  Versichert sind die Kosten der Heilbehandlung bei auf der Rei-

se im Ausland akut eintretenden Krankheiten und Unfällen.  
Versichert sind ferner die Rettungs- und Bergungskosten bis  
€ 5.000,-, wenn die versicherte Person nach einem Unfall im 
Ausland gerettet oder geborgen werden muss.

2.  Als Ausland gelten nicht die Länder, in denen die versicherte 
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder in denen sie sich 
regelmäßig länger als drei Monate im Jahr aufhält.

§ 2  Welche Kosten werden bei Heilbehandlung im Ausland 
erstattet?

1.  AWP ersetzt die Aufwendungen für die im Ausland notwendige 
ärztliche Hilfe. Dazu gehören die Kosten für
a)  ambulante Behandlung durch einen Arzt;
b)  Heilbehandlungen und Arzneimittel, die der versicherten 

Person ärztlich verordnet wurden;
c)  stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich unauf-

schiebbarer Operationen. Erstattet werden auch notwen-
dige Heilbehandlungskosten für akute Schwangerschafts-
beschwerden und unaufschiebbare medizinisch indizierte 
Schwangerschaftsunterbrechungen sowie Entbindungen 
von Frühgeburten bis zur 36. Schwangerschaftswoche und 
Fehlgeburten. Bei einer Frühgeburt werden (in Abweichung 
von § 1 AVB AB) auch die Kosten der im Ausland notwendigen 
Heilbehandlungen des neugeborenen Kindes bis zu einem 
Betrag von € 100.000,- übernommen;

d)  den medizinisch notwendigen Krankentransport zur statio-
nären Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im 
Ausland und zurück in die Unterkunft;

e)  den medizinisch notwendigen Krankentransport zur ambu-
lanten Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im 
Ausland und zurück in die Unterkunft; die Erstattung ist auf  
€ 200,- je Versicherungsfall begrenzt;

f)  medizinisch notwendige Hilfsmittel (z. B. Gehstützen, Miete 
eines Rollstuhls, Orthesen) bis zu € 250,- je Versicherungsfall; 
medizinisch notwendige Hilfsmittel, die aufgrund einer un-
fallbedingten Verletzung notwendig werden, bis zu € 1.000,- 
je Versicherungsfall;
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g)  schmerzstillende Zahnbehandlung einschließlich Zahn- 
füllungen in einfacher Ausfertigung und Reparaturen von 
Zahnprothesen und Provisorien sowie provisorischer Zahn-
ersatz nach einem Unfall; die Erstattung ist auf insgesamt 
€ 250,- je Versicherungsfall begrenzt;

h)  die Anschaffung von Prothesen und Herzschrittmachern, die 
erstmals notwendig werden aufgrund von während der Reise 
aufgetretenen Unfällen oder Erkrankungen und die der Be-
handlung der Unfall- oder Krankheitsfolgen dienen.

2.  AWP erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der 
Transportfähigkeit.

3.  Pauschaler Spesenersatz
  Werden die Kosten bei medizinisch notwendiger vollstationärer 

Heilbehandlung im Ausland von einer dritten Stelle getragen, 
so zahlt AWP einen pauschalen Spesenersatz (Telefon, TV, zu-
sätzliche Verpflegung auch der Besucher etc.), maximal € 30,- 
je Tag, höchstens bis zu 45 Tage ab Beginn der stationären Be-
handlung. Der versicherten Person kann ein finanzieller Schaden 
aufgrund einer Kostenteilung mit einem anderen Versicherer 
nicht entstehen, da AWP ggf. auf die Beteiligung des anderen 
Versicherers verzichten oder den Schaden der versicherten 
Person ausgleichen wird.

4.  Bei lebensbedrohender Krankheit der versicherten Person oder 
bei stationärer Behandlungsdauer von mehr als zehn Tagen über-
nimmt AWP die Kosten der Beförderung für eine der versicherten 
Person nahestehende Person zum Ort des Krankenhausaufent-
halts und zurück zum Wohnort.

5.  Können mitreisende Kinder unter 18 Jahren wegen Tod, schwe-
rer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung 
der versicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert 
die Assistance die Betreuung der Kinder vor Ort sowie deren 
Rückreise zum Wohnort. AWP übernimmt die Betreuungs-
kosten vor Ort sowie die gegenüber der ursprünglich geplanten 
Rückreise entstehenden Mehrkosten.

6.  Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 18 Jahre statio-
när behandelt werden, erstattet AWP die Kosten für die Unter-
bringung einer Begleitperson im Krankenhaus.

§ 3  Welche Kosten erstattet AWP darüber hinaus?
Der medizinische Dienst der Assistance unterstützt die versicherte 
Person bei akuten Krankheiten und Unfällen auf der versicherten 
Reise bei der Suche nach ärztlichen Anlaufstellen. Je nach vorläu-
figer telefonischer Diagnose wird dabei ein Arzt oder ein Kranken-
haus in der Nähe mit einem nach Kenntnis der Assistance hohen 
medizinischen Standard benannt.
Sofern die versicherte Person dem Vorschlag der Assistance Folge 
leistet, werden zusätzlich folgende Leistungen erbracht:
1.  Übernahme der nachgewiesenen, notwendigen Telefonkosten;
2.  Übernahme der nachgewiesenen Fahrtkosten zur benannten 

Anlaufstelle;
3.  Unterbringung eines mitreisenden Angehörigen im oder beim 

Krankenhaus, sofern dessen ständige Anwesenheit im Rahmen 
der vollstationären Behandlung der versicherten Person erforder- 
lich ist, in Höhe von maximal € 80,- pro Tag, begrenzt auf acht Tage.

Oder alternativ
4.  Übernahme der nachgewiesenen Kosten für Besuchsfahrten 

eines mitreisenden Angehörigen vor Ort, maximal in Höhe von 
€ 25,- pro Tag, begrenzt auf fünf Tage.

§ 4  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten?

1.  Kein Versicherungsschutz besteht für
a)  Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maß-

nahmen, die ein Anlass für die Reise sind;
b)  Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maß-

nahmen, deren Notwendigkeit der versicherten Person vor 
Reiseantritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses 
bekannt war oder mit denen sie nach den ihr bekannten 
Umständen rechnen musste;

c)  Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behand-
lungen, Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien 
hinausgehen;

d)  Akupunktur-, Massage- und Wellness-Behandlungen, Fango, 
Lymphdrainage sowie die Anschaffung von Prothesen und 
Hilfsmitteln, die nicht unter § 2 Nr. 1 f) oder h) fallen;

e)  Behandlung von Alkohol-, Drogen- und anderen Sucht-
krankheiten bzw. von Krankheiten oder Unfällen aufgrund 
Missbrauchs von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, sowie 
für versuchten oder vollendeten Suizid und deren Folgen. 
Tritt der Unfall nicht im Zusammenhang mit dem Führen 
eines Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr durch die 
ver-sicherte Person ein, liegt ein Alkoholmissbrauch erst bei 
einer während des Unfalles aufgrund polizeilicher oder medi-
zinischer Feststellung vermuteten Blutalkoholkonzentration 
von mindestens 1,1 Promille vor;

f)  Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche sowie 
nicht medizinisch-indizierte und aufschiebbare Schwanger-
schaftsunterbrechungen und deren Folgen;

g)  durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung be-
dingte Behandlung oder Unterbringung;

h)  psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung 
sowie Hypnose;

i)  die Behandlung von Verletzungen, die während der aktiven 
Teilnahme an Sportwettkämpfen und des dazugehörigen 
Trainings erlitten wurden, wenn mit der Teilnahme Einkünfte 
jeglicher Art zur Bestreitung des Lebensunterhalts (z. B. regel- 
mäßige Einkommen, Preisgelder, Leistungen aus Werbe- 
oder Sponsoringverträgen) erzielt werden sollen.

j)  Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner, Eltern oder 
Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß  
erstattet.

2.  Übersteigt eine Heilbehandlung oder eine sonstige Maßnahme 
das medizinisch notwendige Maß, kann AWP die Leistung auf 
einen angemessenen Betrag herabsetzen. Die berechneten 
Honorare und Gebühren dürfen den in dem betreffenden Land 
als allgemein üblich und angemessen betrachteten Umfang 
nicht übersteigen. Andernfalls kann AWP die Erstattung auf 
landesübliche Sätze kürzen.

§ 5  Was muss die versicherte Person im Schadenfall unbedingt 
unternehmen (Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus, vor Beginn 

umfänglicher ambulanter oder stationärer diagnostischer und 
therapeutischer Maßnahmen sowie vor Abgabe von Zahlungs-
anerkenntnissen unverzüglich Kontakt zur Assistance aufzu-
nehmen – die nachgewiesenen Kosten zur Kontaktaufnahme 
erstattet AWP bis zu € 25,-;

2.  AWP die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit einem 
Original-Erstattungsstempel eines anderen Versicherungsträ-
gers über die gewährten Leistungen vorzulegen; diese werden 
Eigentum von AWP.

§ 6  Welche Leistungen bietet AWP versicherten Personen bei 
Reisen in Länder, die für diese nicht Ausland im Sinne von 
§ 1 Nr. 2 sind?

1.  Bei Reisen innerhalb von Ländern, die für die versicherte Person 
kein Ausland im Sinne von § 1 Nr. 2 darstellen, erhält die ver-
sicherte Person im Falle medizinisch notwendiger vollstationärer 
Krankenhausbehandlung am Urlaubsort wegen einer während 
der Reise akut eingetretenen Krankheit oder Verletzung einen 
pauschalen Spesenersatz in Höhe von € 30,- pro Tag.

2.  Der pauschale Spesenersatz wird für die Dauer der medizinisch 
notwendigen vollstationären Behandlung am Urlaubsort, längs-
tens jedoch bis zu 45 Tage ab Beginn der Behandlung gezahlt.

3.  Zusätzlich bietet AWP die Leistungen Kranken-Rücktransport 
und Überführung gemäß AVB RT M.

Kranken-Rücktransport
AVB RT M 17

§ 1  Was ist versichert?
Versichert sind die Kosten 
1.  des Krankentransports wegen auf der Reise akut eintretender 

Krankheiten und Unfälle;
2.  der Überführung bei Tod.

§ 2  Welche Kosten erstattet AWP bei Kranken-Rücktransport 
und Überführung?

AWP erstattet
1.  die Kosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren 

Rücktransport der versicherten Person in das ihrem Wohnort 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus oder an den Wohnsitz 
der versicherten Person;

2.  die Kosten für eine Begleitperson sowie eine erforderliche 
Arztbegleitung, soweit die Begleitung medizinisch erforderlich,  
behördlich angeordnet oder seitens des ausführenden Trans-
portunternehmens vorgeschrieben ist;

3.  die unmittelbaren Kosten für die Überführung des verstorbenen 
Versicherten, wahlweise die unmittelbaren Kosten der Bestat-
tung vor Ort bis maximal zur Höhe der Überführungskosten;

4.  die Kosten für die Gepäckrückholung vom Aufenthaltsort an den 
Wohnort der versicherten Person bis zu einem Höchstbetrag von 
€ 500,-.

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten?

1.  Kein Versicherungsschutz besteht für Krankentransporte und 
Überführungen aufgrund von
a)  Heilbehandlungen und anderen ärztlich angeordneten Maß-

nahmen, die ein Anlass für die Reise sind;
b)  Heilbehandlungen und anderen ärztlich angeordneten 

Maßnahmen, deren Notwendigkeit der versicherten Person 
vor Reiseantritt oder zur Zeit des Versicherungsabschlusses 
bekannt war oder mit denen sie nach den ihr bekannten Um-
ständen rechnen musste;

c)  Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankheiten sowie Er-
krankungen und Unfällen, die (mit-) ursächlich auf den Miss-
brauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zurückzu-
führen sind. Tritt der Unfall nicht im Zusammenhang mit dem 
Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr 
durch die versicherte Person ein, liegt ein Alkoholmissbrauch 
erst bei einer während des Unfalles aufgrund polizeilicher 
oder medizinischer Feststellung vermuteten Blutalkoholkon-
zentration von mindestens 1,1 Promille vor; 

d)  Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche, auf-
schiebbaren oder nicht medizinisch-indizierten Schwanger-
schaftsunterbrechungen und deren Folgen;

e)  Verletzungen, die während der aktiven Teilnahme an Sport-
wettkämpfen und dem dazugehörigen Training erlitten wur-
den, wenn mit der Teilnahme Einkünfte jeglicher Art zur Bestrei- 
tung des Lebensunterhalts (z. B. regelmäßige Einkommen, 
Preisgelder, Leistungen aus Werbe- oder Sponsoringverträ-
gen) erzielt werden sollen;

f)  versuchtem oder vollendetem Suizid und dessen Folgen.
2.  Übersteigt die Art des Rücktransports das medizinisch notwen-

dige Maß oder übersteigen die Kosten der Durchführung den für 
dieses Land allgemein üblichen und angemessenen Umfang, ist 
AWP berechtigt, die Erstattung auf einen angemessenen Betrag 
herabzusetzen. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die Orga-
nisation des Kranken-Rücktransports durch AWP erfolgt ist.

§ 4  Was muss die versicherte Person im Schadenfall unbedingt 
unternehmen (Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet 
1.  bei Eintritt einer akuten schweren Erkrankung oder Unfallver-

letzung unverzüglich Kontakt mit der Assistance aufzunehmen 
und

2.  die Formalitäten und sonstigen Voraussetzungen zur Entlassung 
aus stationärer Behandlung und zur Ausreise zu erfüllen und 

3.  AWP alle Informationen bereitzustellen, die zur Organisation 
und Durchführung des Rücktransports erforderlich sind.

Reiseunfall-Versicherung
AVB RU 17

§ 1  Was ist versichert? Was ist ein Unfall?
1.  AWP erbringt Versicherungsleistungen aus der vereinbarten 

Versicherungssumme, wenn ein Unfall während der Reise zum 
Tod oder zu dauernder Invalidität der versicherten Person führt.

2.  Ein Unfall liegt vor,
a)  wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen 

auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesund-
heitsschädigung erleidet;

b)  wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung ein Gelenk ver-
renkt oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder 
zerrissen werden.

  Bei Erfrierungen werden die unter § 5 Nr. 2 genannten Leistun-
gen geboten.

§ 2  Unter welchen Voraussetzungen besteht kein Versiche-
rungsschutz?

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:
1.  Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, Schlag-

anfälle, Krampfanfälle, die den ganzen Körper ergreifen, sowie 
durch krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen; 
dies gilt auch, soweit der Zustand auf Alkohol- oder Drogenein-
fluss zurückzuführen ist.

2.  Unfälle, die der versicherten Person bei vorsätzlicher Ausführung 
einer Straftat zustoßen;

3.  Unfälle der versicherten Person als Luftfahrzeugführer (auch 
Luftsportgeräte) sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges;

4.  Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen und andere 
im Einverständnis mit der versicherten Person vorgenommene 
Eingriffe in ihren Körper, Strahlen, Infektionen und Vergiftungen, 
es sei denn, diese sind durch den Unfall bedingt;

5.  Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren 
Organen und Gehirnblutungen, es sei denn, dass der Unfall 
während der Reise die überwiegende Ursache ist;

6.  krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleich-
gültig, wodurch diese verursacht sind.

§ 3  Welche Leistung erbringt AWP bei Tod der versicherten 
Person?

Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tod der versicherten 
Person, zahlt AWP die in der Versicherungspolice oder im Leistungs-
überblick vereinbarte Versicherungssumme an die Erben.

§ 4  Welche Leistung erbringt AWP bei dauernder Invalidität 
der versicherten Person?

Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körper-
lichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) der versicher-
ten Person, so entsteht ein Anspruch aus der für den Invaliditätsfall 
versicherten Summe.
1.  Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein-

getreten sowie spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren 
drei Monaten ärztlich festgestellt und geltend gemacht sein.

2.  Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität. 
Als feste Invaliditätsgrade gelten – unter Ausschluss des Nach-
weises einer höheren oder geringeren Invalidität –
a)  bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit

 eines Arms  70 %
 einer Hand  55 %
 eines Daumens  20 %
 eines Fingers  10 %
 eines Beins  70 %
 eines Fußes 40 %
 einer Zehe  05 %
 eines Auges  50 %
 des Gehörs auf einem Ohr  30 %
 des Geruchs- oder des Geschmackssinnes 10 %

b)  Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser 
Körperteile oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil 
des Prozentsatzes nach Nr. 2 a) bestimmt.

c)  Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane 
betroffen, deren Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht nach 
Nr. 2 a) oder b) geregelt sind, so ist für diese maßgebend, in-
wieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähig-
keit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer 
Gesichtspunkte beeinträchtigt ist.

d)  Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige 
Funktionen beeinträchtigt, so werden die Invaliditätsgrade, 
die sich nach Nr. 2 a) bis c) ergeben, zusammengerechnet, 
höchstens bis zu einer Gesamtleistung von 100 %.

3.  Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion 
betroffen, die schon vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird 
ein Abzug in Höhe dieser Vorinvalidität vorgenommen. Dies ist 
nach Nr. 2 zu bemessen.

4.  Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.
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5.  Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall oder später als ein Jahr nach 
dem Unfall und war der Anspruch auf Invaliditätsleistung ent-
standen, so ist nach dem Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem 
aufgrund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen 
gewesen wäre.

§ 5  Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistung?
1.  Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch den Unfall 

hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem Anteil der 
Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil 
mindestens 25 % beträgt.

2.  Im Todes- oder Invaliditätsfall durch Erfrierungen werden 
höchstens 10 % der jeweiligen Versicherungssumme gezahlt, 
vgl. § 1 Nr. 2.

§ 6  Was ist nach Eintritt eines Unfalls zu unternehmen 
(Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  sich von den durch AWP beauftragten Ärzten untersuchen zu las-

sen; die für die Untersuchung notwendigen Kosten einschließlich 
eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls trägt AWP;

2.  die behandelnden oder begutachtenden Ärzte, andere Versiche-
rer und Behörden von der Schweigepflicht zu entbinden.

§ 7  Wann zahlt AWP die Versicherungsleistung wegen dau-
ernder Invalidität?

1.  Sobald AWP die Unterlagen zugegangen sind, die zum Nach-
weis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen sowie über den 
Abschluss des für die Bemessung der Invalidität notwendigen 
Heilverfahrens beizubringen sind, ist sie verpflichtet, innerhalb 
von drei Monaten zu erklären, ob und in welcher Höhe sie einen 
Anspruch anerkennt.

2.  Erkennt AWP den Anspruch an, so erfolgt die Auszahlung der 
Versicherungsleistung innerhalb von zwei Wochen.

3.  Innerhalb eines Jahres nach dem Unfall kann Invaliditätsleistung 
vor Abschluss des Heilverfahrens nur bis zur Höhe der Todesfall-
summe beansprucht werden.

4.  Die versicherte Person und AWP sind berechtigt, den Grad der 
Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahre nach Eintritt des 
Unfalls, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Dieses Recht muss 
vor Ablauf der Frist ausgeübt werden. Ergibt die endgültige Be-
messung eine höhere Invaliditätsleistung, als sie AWP bereits 
erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 % jährlich zu verzinsen.

Reisehaftpflicht-Versicherung
AVB RH 17

§ 1  Welches Risiko übernimmt AWP?
AWP bietet Versicherungsschutz gegen Haftpflichtrisiken des täg-
lichen Lebens, wenn die versicherte Person wegen eines Schaden-
ereignisses, das während der Reise eingetreten ist, aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von 
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 
Schadenereignisse sind Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädi-
gung von Menschen (Personenschaden) oder Beschädigung oder 
Vernichtung von Sachen (Sachschaden).

§ 2  In welcher Weise schützt AWP die versicherte Person vor 
Haftpflichtansprüchen und in welchem Umfang leistet sie 
Entschädigung?

1.  AWP prüft die Haftung, wehrt unberechtigte Ansprüche ab und 
ersetzt die Entschädigung, welche von der versicherten Person 
geschuldet ist. AWP ersetzt die Entschädigung insoweit, als sie 
die Entschädigungspflicht anerkennt oder das Anerkenntnis der 
versicherten Person genehmigt. AWP zahlt ebenfalls die Ent-
schädigung, wenn sie einen Vergleich schließt oder genehmigt 
oder wenn eine gerichtliche Entscheidung vorliegt.

2.  Macht der Geschädigte oder dessen Rechtsnachfolger den Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend, führt AWP den Rechtsstreit 
auf ihre Kosten im Namen der versicherten Person.

3.  Falls die von AWP verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem 
Widerstand der versicherten Person scheitert, hat AWP für den 
daraus entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen.

4.  Die in der Versicherungspolice oder im Leistungsüberblick ge-
nannten Versicherungssummen bilden die Höchstgrenze für 
den Umfang der Leistungen von AWP.

§ 3  Welche Risiken sind nicht versichert?
Ausgeschlossen ist die Haftpflicht
1.  für Haftpflichtansprüche

a)  soweit sie aufgrund vertraglicher oder sonstiger Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht der versicherten 
Person hinausgehen;

b)  gemeinsam reisender versicherter Personen untereinander 
und ihrer mitreisenden Angehörigen;

c)  wegen der Übertragung einer Krankheit durch die versicherte 
Person;

d)  wegen Schäden aus beruflicher Tätigkeit;
e)  auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn oder sonstige festgesetzte Be-

züge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Fall der Dienst-
behinderung und Fürsorgeansprüche;

f)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der 
Leistung, auf Ersatz von Vermögensschäden wegen der Ver-
zögerung der Leistung oder wegen anderer an die Stelle der 
Erfüllung tretenden Ersatzleistungen. Dies gilt auch dann, 
wenn es sich hierbei um gesetzliche Ansprüche handelt.

2.  für Haftpflichtansprüche gegen die versicherte Person
a)  aus der Ausübung der Jagd und aus Schäden infolge der 

Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- 
oder Ringkämpfen sowie der Vorbereitung hierzu;

b)  wegen Schäden an fremden Sachen, welche die versicherte 
Person gemietet oder geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt oder welche sie in Obhut genommen hat. Versichert 
ist jedoch die Haftpflicht aus der Beschädigung von Räumen 
in Gebäuden während der Reise, insbesondere von gemie-
teten Ferienwohnungen und Hotelzimmern oder der Unter-
kunft, nicht jedoch des Mobiliars. Erfolgt die Unterbringung 
der versicherten Person bei Gasteltern, besteht darüber 
hinaus auch Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche 
aus der Beschädigung von beweglichen Sachen der Gast-
eltern bis zu maximal € 10.000,-; kein Versicherungsschutz 
besteht für Haftpflichtansprüche wegen Verschleißes, 
Abnutzung oder übermäßiger Beanspruchung;

c)  als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, Luft- 
oder motorgetriebenen Wasserfahrzeuges wegen Schäden, 
die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden;

d)  als Halter und Hüter von Tieren;
e)  für Gefahren, die mit der vorsätzlichen und widerrechtlichen 

Begehung einer Straftat im unmittelbaren Zusammenhang 
stehen.

§ 4  Was muss die versicherte Person nach Eintritt des Ver- 
sicherungsfalls unbedingt beachten (Obliegenheiten)?

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche 
gegen die versicherte Person zur Folge haben könnte.
1.  Jeder Versicherungsfall ist AWP unverzüglich in Textform (z. B. 

Brief, Fax, E-Mail) anzuzeigen.
2.  Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder der Erlass eines 

Strafbefehls oder eines Mahnbescheids ist AWP von der ver-
sicherten Person auch dann unverzüglich anzuzeigen, wenn der 
Versicherungsfall AWP bereits bekannt ist.

3.  Wird der Anspruch auf Entschädigung gegen die versicher-
te Person geltend gemacht, hat sie dies AWP innerhalb einer 
Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen.

4.  Die versicherte Person hat außerdem AWP anzuzeigen, wenn 
ein Anspruch unter Einschaltung gerichtlicher oder staatlicher 
Hilfe geltend gemacht wird.

5.  Die versicherte Person ist verpflichtet, unter Beachtung der 
Weisung von AWP nach Möglichkeit für die Minderung des 
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Aufklärung des 
Schadenfalles dient. Sie hat ausführlichen und wahrheitsge-
mäßen Schadenbericht zu erstatten und alle Umstände, die mit 
dem Schadenereignis in Zusammenhang stehen, mitzuteilen 
sowie die entsprechenden Schriftstücke einzureichen.

6.  Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, hat die 
versicherte Person die Prozessführung AWP zu überlassen, 
dem von AWP bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht 
und alle von diesem oder von AWP für nötig erachteten Auf-
klärungen zu geben. Gegen gerichtliche oder staatliche Verfü-
gungen auf Schadenersatz hat die versicherte Person, ohne die 
Weisung von AWP abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu 
erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

7.  Wenn die versicherte Person infolge veränderter Verhältnisse 
das Recht erlangt, die Aufhebung oder die Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, ist die versicherte Person verpflich-
tet, dieses Recht in ihrem Namen von AWP ausüben zu lassen. 
Die Bestimmungen unter Nr. 3 bis 5 finden entsprechend An-
wendung.

8.  AWP gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des 
Anspruchs ihr zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men der versicherten Person abzugeben.
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Datenschutzhinweise
Entsprechend Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSG-
VO) informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen- 
bezogenen Daten durch AWP P&C S.A., Niederlassung für 
Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zuste-
henden Rechte.

1.  Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortlich?

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
verantwortlich ist

AWP P&C S.A. 
Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D-85609 Aschheim (bei München).

Der Datenschutzbeauftragte ist per Post zu erreichen unter der 
obenstehenden Anschrift mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftrag-
ter – oder per E-Mail unter datenschutz-azpde@allianz.com.

2.  Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden 
Ihre Daten verarbeitet?

a)  Was gilt für alle Kategorien von personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses,  
z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir 
etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrages 
sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b)  
DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann ins-
besondere erforderlich sein:
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
•  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie 

für Markt- und Meinungsumfragen,
•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere 

nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen  
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

b)  Was gilt für besondere Kategorien von personenbezogenen 
Daten, insbesondere Gesundheitsdaten?

Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten, zu denen auch Gesundheitsdaten gehören, unterliegt be-
sonderem Schutz. Die Verarbeitung ist in der Regel nur zulässig, 
wenn Sie in die Verarbeitung einwilligen oder eine der gesetzlich 
vorgesehenen Möglichkeiten vorliegt (Art. 9 Abs. 2 DSGVO).

aa)  Verarbeitung Ihrer besonderen Kategorien personen- 
bezogener Daten
In vielen Fällen benötigen wir zur Prüfung des Leistungs- 
anspruchs personenbezogene Daten, die einer besonderen 
Kategorie angehören. Dies sind z. B. Gesundheitsdaten. In-
dem Sie uns anlässlich eines konkreten Versicherungsfalles 
solche Daten verbunden mit der Bitte um Prüfung und Scha-
denbearbeitung mitteilen, willigen Sie ausdrücklich ein, dass 
wir Ihre für die Bearbeitung des Versicherungsfalles erforder-
lichen Gesundheitsdaten verarbeiten. Hierauf weisen wir Sie 
nochmals und gesondert im Rahmen des Schadenformulars 
hin.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf 
hin, dass dann die Leistungspflicht aus dem Versicherungs-
fall evtl. nicht geprüft werden kann. Ist die Prüfung des 
Schadenfalls bereits abgeschlossen, können z. B. gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten dazu führen, dass die Daten nicht 
gelöscht werden.

bb)  Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der 
Leistungspflicht
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es erforderlich sein, 
dass wir Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse 
prüfen müssen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen 
gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen 
(z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mit-
teilungen z. B. eines Arztes oder sonstiger Angehöriger eines 
Heilberufs ergeben.

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich einer 
Schweigepflichtentbindung für uns sowie für alle Stellen, die 
der Schweigepflicht unterliegen und Angaben zur Prüfung 
der Leistungspflicht machen müssen.

Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von welchen 
Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Aus-
kunft benötigt wird. Sie können dann jeweils entscheiden, ob 
Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten 
durch uns einwilligen, die genannten Personen oder Einrich-
tungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht 
entbinden und in die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten 
an uns einwilligen oder die erforderlichen Unterlagen selbst 
beibringen.

3.  An welche Empfänger leiten wir Ihre Daten weiter?
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sein:  
ausgewählte externe Dienstleister (z. B. Assistance-Dienstleister, 
Leistungsbearbeiter, Transportleistungserbringer, technische 
Dienstleister …), andere Versicherer oder Rückversicherer.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an  
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-
lung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden).

4. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen gemacht werden können (gesetzliche Ver-
jährungsfrist von 3 bis zu 30 Jahren). Zudem speichern wir Ihre 
Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung oder 
des Geldwäschegesetzes. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu 10 volle Jahre.

5. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht über die bei uns gespeicherten Daten Auskunft 
zu erhalten sowie unrichtige Daten berichtigen zu lassen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen haben Sie außerdem das Recht auf 
Löschung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit.

Widerspruchsrecht
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der  
Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-
tung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-
geben, widersprechen.

Wenn Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren 
möchten, können Sie sich an den oben genannten Datenschutz- 
beauftragten wenden. Für Sie besteht außerdem ein Beschwerde-
recht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.


